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Landkreis Uckermark  Drucksachen-Nr. 

BV/007/2023 
 Datum 

16.01.2023 
 

 

Zuständiges Dezernat/Amt: Dezernat II / Jugendamt 
 

Beschlussvorlage  öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Datum 

Stimmenverhältnis 
Lt. Beschluss- 

vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

(s. beiliegen-
des Formblatt 

Ja Nein 
Stimmen-
enthaltung 

Ein-
stimmig 

Jugendhilfeausschuss 14.02.2023       

 
Inhalt: 
 

Förderung im Rahmen der Richtlinie des MBJS zur Förderung der Kinder- und 
Jugendfreizeit im Rahmen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Land Brandenburg 
(RL-Aktionsprogramm Freizeit und Ferien) 
 
Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  

53.633,00 € 

Produktkonto 

3621080.533185 

3621080.733185 

Haushaltsjahr 

2023 

 

 

 

Mittel stehen zur Verfü-
gung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: 

 Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

      € 

      

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt über die Priorisierung der Förderung aus Mitteln der 
Richtlinie des Landes Brandenburg zur Förderung der Kinder- und Jugendfreizeit im Rah-
men der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Land Brandenburg entsprechend der 
nachfolgenden Aufstellung. 
 
 
 
 

 

 
gez. Karina Dörk 

 
 

 
gez. Henryk Wichmann 

Landrätin   Dezernent 
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Begründung: 
 
Per Pressemitteilung und auf der Homepage des Landkreises wurden die Träger der Ju-
gendarbeit in 2022 darüber informiert, dass für die Jahre 2022 und 2023 durch das Land 
Brandenburg beabsichtigt ist, Mittel zur Förderung der Kinder- und Jugendfreizeit im Rahmen 
der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemäß §§ 11 und 13 SGB VIII auf der Grundlage 
des „Aktionsprogramms Freizeit und Ferien“ zur Verfügung zu stellen. 
 
Inhaltlich begründet wurde dies damit, dass Kinder und Jugendliche während des Pandemie-
verlaufs in vielen Lebensbereichen von erheblichen Kontaktbeschränkungen betroffen waren. 
Um wieder Kraft zu tanken, benötigen junge Menschen nunmehr Gelegenheiten zum sozia-
len Lernen und Erholungsangebote. 
 
Gefördert werden Projekte von Trägern der Jugendarbeit, die Kinder und Jugendliche moti-
vieren, sich in den sozialen Gruppen mit Gleichaltrigen zu treffen und ihre Freiräume im öf-
fentlichen Leben wieder aktiv zu nutzen. 
 
Dazu zählen beispielhaft Projekte, die der selbstverwalteten und eigenständig organisierten 
Freizeitgestaltung dienen oder durch aufsuchende mobile Jugendarbeit Kinder und Jugendli-
che ansprechen, die sonst durch Angebote der Jugendarbeit oder Jugendsozialarbeit nur 
schwer zu erreichen sind oder der Feriengestaltung und Kinder- und Jugenderholung dienen 
oder die Begegnung mit jungen Menschen aus anderen Ländern ermöglichen oder besonde-
re Ehrenamts- und Beteiligungsformate darstellen. 
 
Zur Umsetzung der v. g. Richtlinie hat das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, mit 
Bescheid vom 12.04.2022, dem Landkreis Uckermark für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 
31.08.2023 Landesmittel in Höhe von 53.633,00 EUR bewilligt. 
 
Zu den zuwendungsfähigen Gesamtkosten zählen Sach- und Honorarmittel. Grundsätzlich 
nicht gefördert werden Personalkosten für festangestellte Fachkräfte oder die Aufstockung 
von Stellenanteilen. 
 
Im Rahmen der Förderung des Aktionsprogramms Freizeit und Ferien vom Land Branden-
burg sind für das Jahr 2023 durch freie und öffentliche Träger 24 Anträge mit einem Förder-
volumen in Höhe von insgesamt 92.297,68 EUR gestellt worden. 
 
Unter Berücksichtigung der Bewertungskriterien und Grundsätze der v. g. Richtlinie wurden 
alle vorliegenden Anträge durch die Verwaltung des Jugendamtes geprüft und bewertet. 
 
Folgende Kriterien (max. 20) liegen der Entscheidungsfindung zugrunde: 
 

Berechtigter Zuwendungsempfänger (Freier oder öffentlicher Träger) gemäß 
Punkt 5.4.1 der Richtlinie 

Antragsteller ist Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII 

Einhaltung der Abgabefrist laut Pressemitteilung (interner Abgabetermin, keine 
RL-Vorgabe), T.: 31.08./16.09.2022 

Gegenstand der Förderung gemäß Punkt 2.1 der Richtlinie 
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Gegenstand der Förderung gemäß Punkt 2.2 der Richtlinie 

 
Angebot/Maßnahme im Sinne nach §§ 11 ff. SGB VIII: 
 
* Projektbeschreibung vorhanden 

* Ziele 

* Zielgruppe (Alter, Anzahl) 

* offener Zugang zum Projekt 

Zuwendungsvoraussetzungen nach Punkt 4 der RL Land Brandenburg: 

* Teilnehmer aus dem Landkreis Uckermark 

* Bestätigung, dass keine weiteren Fördermittel aus dem Aktionsprogramm "Auf-
holen nach Corona" beantragt werden 

* Mindestbagatellgrenze der beantragten Zuwendung i. H. v. 500 EUR 

* Projekt findet im Zeitraum 01.01.2023 bis 31.08.2023 statt 

Finanzieller Teil des Antrages: 

* Kosten- und Finanzierungsplan 

* förderfähige Aufwendungen 

* Förderung bereits in 2022 erfolgt 

* Sicherung der Gesamtfinanzierung 

Sonstige Kriterien: 

bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Jugendamt/Jugendförderung 

Bisherige erfolgreiche Erfahrungen des Trägers in der offenen Jugendarbeit 

Qualitätssicherung/ Umsetzung des Projektes durch Fachkräfte 

 
Im Ergebnis der Prüfung sind 14 Anträge förderfähig, davon 11 Anträge auch der Höhe nach. 
Demzufolge beläuft sich das beantragte Fördervolumen auf 30.721,46 EUR. Bei drei weite-
ren förderfähigen Anträgen musste der beantragte Förderbedarf angepasst werden, um dem 
Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu entsprechen. Das Fördervolumen für 
diese Anträge beläuft sich auf 22.809,69 EUR. 
 
Demnach sind 14 Anträge mit einem Gesamtfördervolumen in Höhe von 53.531,15 EUR för-
derfähig. Es verbleiben Restmittel in Höhe von 101,85 EUR (53.633,00 EUR – 53.531,15 
EUR). Die v. g. 14 Anträge erfüllen überwiegend die v. g. Kriterien. Die Bewertungsskala die-
ser Anträge liegt zwischen 18,5 bis 13 Punkten. Neben den Bewertungskriterien fand zudem 
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die Trägervielfalt, regionale Ausgewogenheit und Angebotsvielfalt bei der Bewertung der An-
träge Beachtung. 
 
Die nachfolgende Übersicht zeigt an, wie sich die förderfähigen Anträge auf die Sozialräume 
im Landkreis Uckermark verteilen: 
 

Sozialraum Anzahl der förderfähigen 
Förderanträge 

Anzahl der unter-
schiedlichen Trä-
ger/Vereine 

Schwedt/Oder 2 2 

Angermünde 2 2 

Gartz/Oder 1 1 

Gramzow 1 1 

Templin 5 3 

Brüssow 2 1 

kreisweit 1 1 

Gesamt 14 11 

 
 
Weiter geht aus der Bewertungsmatrix hervor, dass sechs Anträge nicht die Fördervoraus-
setzungen erfüllen und daher nicht berücksichtigt werden können. Weitere zwei Anträge 
können wegen der Beachtung der Trägervielfalt, regionalen Ausgewogenheit sowie der An-
gebotsvielfalt nicht bedacht werden. Zwei Anträge sind von den Antragstellern zurückgezo-
gen worden.  
 
Von daher empfiehlt die Verwaltung dem Jugendhilfeausschuss, die nachfolgend dargestell-
ten Fördervorschläge in den jeweils ausgewiesenen Höhen zu fördern. 
 
Fördervorschlag 2023 nach der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und  
Jugendfreizeit über das Aktionsprogramm Freizeit und Ferien des Landes  
Brandenburg 
 

Az: 
51.4402/ 

KJF/ 

Antragsteller Maßnahme 
Förderfähige 

Gesamtkosten 
in EUR 

Antrags-
volumen 
in EUR 

Förder-
vorschlag in 

EUR 

f-02/23 Jugendsport-
verein Schwedt 
e. V. 

Ferienfahrt nach 
Fürstenwalde im 
April 2023 

3.070,00 3.125,00 2.763,00  

f-03/23 Seesportclub 
Schwedt e. V. 

Ferienfahrt in Wol-
gast im Juli 2023 

10.139,10  10.141,74  9.125,19 

f-06/23 Sportjugend im 
KSB e. V. 

Erlebnissporttag im 
Juli 2023 

4.020,00 3.600,00 3.600,00 

f-08/23 Fortuna Templin 
96 e. V. 

Ferienfahrt nach 
Sellin im Juli 2023 

4.090,00 3.681,00 3.681,00 

ö-09/23 Stadt Templin 
Jugendhaus „Vil-
la“ 

Partizipationsprojekt 
Freilichtbühne 
Templin von Januar 
bis August 2023 

4.500,00 3.600,00 3.600,00 

ö-10/23 Stadt Templin 
Kinder-Ökoinsel 
Templin 

Ferienfahrt nach 
Groß Väter im Juli 
2023  

2.120,28 1.696,22 1.696,22 
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f-11/23 Handball-Club 
1952 Anger-
münde e. V. 

Ferienfreizeit in An-
germünde im April 
2023 

1.290,00 500,00 500,00 

f-13/23 Schmöllner 
Schützenverein 
e. V. 

Ferienfreizeit in 
Schmölln im August 
2023 

700,00 500,00 500,00 

f-14/23 Ev. Pfarramt 
Schönfeld 

Osterfreizeit Ferien-
fahrt nach Herings-
dorf im April 2023 

2.116,00 1.816,00 1.816,00 

f-15/23 Ev. Pfarramt 
Schönfeld 

Sommerfreizeit ins 
Feriendorf Groß Vä-
ter im Juli 2023 

7.248,24 5.328,24 5.328,24 

f-16/23 Uckermärkischer 
Feuerwehrver-
band An-
germünde  
e. V. 

Zeltlager auf dem 
Brüssower Cam-
pingplatz im Juli 
2023 

8.000,00 7.200,00 7.200,00 

f-18/23 Ev. Kirchen- 
meinde Templin 

Erlebnispädago-
gische Segelfreizeit 
nach Stavoren im 
Juli 2023 

8.720,00 1.600,00 1.600,00 

f-19/23 Ev. Kirchen- 
meinde Templin 

Ferienfreizeit nach 
Leipzig im April 2023 

2.850,00 1.200,00 1.200,00 

f-21/23 ABW e. V. Europäisches Ju-
gendcamp in An-
germünde im Juli 
2023 

12.135,00 13.986,00 10.921,50 
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